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Ziele der HGB-Reform

1 Reform des HGB: Die Intention des Gesetzgebers

Annäherung an 
IFRS

Kostengünstiger und 
einfacher als IFRS

Verbesserung des 
Informationsgehaltes

Bemessung der 
Ausschüttung

Steuerliche Maßgeb-
lichkeit

Bilanzielle 
Kapitalerhaltung

Zielkonflikte sind vorprogrammiert: Kompromisse

Gläubiger-
schutz BilMoG
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Eckpunkte der neuen HGB-Bilanzierung

• Weiterhin eher prinzipienbasiert als Einzelfalllösu ng (anders als IFRS)

• Wegfall von Wahlrechten (sinnvoll im Sinne der Verg leichbarkeit)

• Bilanzierung nach dem wirtschaftlichen Eigentum (is t nicht neu)

• „Bilanzentrümpelungsgesetz“ (längst überfällig)

• Ingangsetzungskosten, „Sonderposten mit Rücklageanteil“

• „Willkürabschreibung“ und Wertaufholungswahlrecht

• Abschreibungswahlrecht bei Aufwandsrückstellungen

• Pflicht zur Stetigkeit auch beim Ansatz (Papiertige r?)

• Bilanzierung selbsterstellter immaterieller Wirtsch aftsgüter (mutig)

• Hedge Accounting, latente Steuern, Firmenwert (plaus ibel)

• Größenabhängige Erleichterungen

1 Reform des HGB: Die Intention des Gesetzgebers
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Das HGB nach BilMoG: Einschätzung
• Auch nach BilMoG ist das HGB das HGB und keine IFRS-Bilanz

• Gläubigerschutz, Imparitätsprinzip, Vorsichtsprinzip, 
Anschaffungskostenprinzip etc. bleiben als zentrale GoB erhalten

• Durchbrechung „goldener Prinzipien“ durch begründete Ausnahmen zur 
Vermeidung absurder Ergebnisse ist in vielen Fällen ein Qualitätssprung

• Entscheidend sollte nicht das theoretisch „beste“ Bilanzkonzept sein, son-
dern die Darstellung eines möglichst den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Bildes der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage (sonst soll-
te man so ehrlich sein und die GENERALNORM der HGB-Bilanzierung 
ändern) 

• Das BilMoG bringt das HGB aus einer Abseitsposition wieder näher an 
das eigentliche Ziel (=Generalnorm). Solange aufgrund von Zielkonflikten 
von dieser Norm klar erkennbar abgewichen wird, kann kein Bilanzkon-
zept auf Dauer überzeugen und wird den Wettbewerb auf Dauer nicht 
überleben

1 Reform des HGB: Die Intention des Gesetzgebers
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Die Genese eines Gesetzes

• 8. November 2007: Veröffentlichung des Referentenen twurfs (RefE)

• 23. Mai 2008: Veröffentlichung des Regierungsentwur fs (RegE)

• 4. Juli 2008: Stellungnahme des Bundesrates

• 30. Juli 2008: Gegenäußerung der Bundesregierung

• Herbst 2008 (???): Beschluss des Bundestages

• Veröffentlichung im BGBl. I 2008?

• Anwendung im Wesentlichen: Geschäftsjahre, die in 2 009 beginnen

2 … vom „alten“ HGB über den Referenten- zum Regierungsen twurf



Seite 7

Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen: Eckpunkte

• Bewertungsmaßstab: Der Erfüllungsbetrag

• Bewertungsparameter: Zins, Gehalts-, Karriere- und R ententrend

• Bewertungsverfahren: Teilwert oder Projected Unit C redit

• Saldierungspflicht: Planvermögen und CTA

• GuV: Separierung des Zinsaufwandes, Saldierung der Planerträge

• Mittelbare Verpflichtungen: Beibehaltung des Passiv ierungs-
wahlrechtes  

• Gleitender Übergang über 15 Jahre

3 BilMoG: Auswirkungen auf die BetrAV – ein Überblick
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Bewertungsmaßstab: Der Erfüllungsbetrag

• § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB-E: Rückstellungen sind in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags
anzusetzen

• Berücksichtigung von Rentenanpassungen und Gehaltstrends bei 
gehaltsabhängigen Zusagen zwingend

• Da es nicht um die rechtliche Verpflichtung, sondern um die 
wahrscheinliche Inanspruchnahme geht, ist auch der Karrieretrend zu 
berücksichtigen

• Bei einer Rentenanpassung in Höhe von 1,75 % sowie einem 
Gehaltstrend in Höhe von 2,5 % und einem Marktzins s tatt 6% erhöht 
sich die Verpflichtung  um ca. 25 - 50 % 

• Unterschied der steuerlichen zur handelsrechtlichen Bewertung: Enge 
Auslegung des Stichtagsprinzips

• Rechtliche Verbindlichkeit anstelle von objektiver Wahrscheinlichkeit

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Bewertungsparameter: Der Rechnungszins (I)

• Regelung der Diskontierung nach § 253 Abs. 2 HGB-E

• Laufzeit > 1 Jahr: Diskontierung mit dem Marktzinssatz der letzten sieben 
Jahre

• RefE: 5-Jahres-Durchschnitt

• Bundesrat: Stichtag (wie bei IFRS)

• Begründung RegE: bessere Glättung, da Zinszyklen eh er 7 als 5 Jahre 
umfassen 

• Zu beachten: BilMoG kennt keine Glättungsmechanisme n wie den 
Korridor, Amortisation oder SORIE (erfolgsneutrale Erfassung 
versicherungsmathematischer Abweichungen)

• Wahlrecht für Pensionen: Stattdessen pauschaler Ansatz eines 
durchschnittlichen Marktzinssatzes, der sich bei einer Laufzeit von 15 
Jahren ergibt

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Bewertungsparameter: Der Rechnungszins (II)

• Grundlage: Null-Koupon-Festzinsswaps, Laufzeit bis 50 Jahre 

• Stabiler als Zinsstrukturkurve von Unternehmensanle ihen

• Momentaner durchschnittlicher Zinssatz bei 15-Jahre s-Laufzeit:
4,5 - 4,7 %

• Anwendung auch für andere Währungsräume

• Monatliche Veröffentlichung der Zinssätze durch die Deutsche 
Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung

• Veröffentlichung der Bundesbank kommt für die Unternehmen zu spät: 
Vorziehen der Bekanntgabe der Zinssätze ist erforderlich

• Bei einer Anpassung des Rechnungszinssatzes von z.B. 6  % auf 
4,5 % erhöht sich die Verpflichtung  um ca. 15 - 25 % 

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Saldierung nach § 246 Abs. 2 HGB-E

• Saldierung von Vermögen und Verpflichtungen „nur“ bei Schulden 
gegenüber Arbeitnehmern:

• Betriebliche Altersversorgung

• Altersteilzeit, Vorruhestand, Jubiläumsgeld

• Zeitwertkonten

• Ebenfalls: Saldierung von Erträgen und Aufwendungen in der GuV

• Ansatz der Vermögensgegenstände zu Zeitwerten

• Gewinn verbunden mit einer Ausschüttungssperre

• Höhere Volatilität: Keine Schutzmechanismen durch G lättung!!!

• Ansatz von Vermögen höchstens in Höhe der Verpflichtung

• Auslegung umstritten: Nur „Höherbewertung“ untersagt oder „Asset 
Ceiling“ auch auf der Basis von Buchwerten?

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Motivationsschub für CTA-Modelle?

• Grundsätzliche betriebswirtschaftliche Überlegungen bleiben erhalten: 
Gesunde Skepsis ist angebracht!

• Aber auch: Möglicher Spezialfall z.B. bei der Existenz nicht 
betriebsnotwendiger Immobilien

• Bisher zu Buchwerten bilanziert: Immobilie verbleib t im 
Betriebsvermögen, da die Aufdeckung stiller Reserve n zu einer hohen 
Steuerbelastung führt 

• Übertragung auf CTA und Bewertung zu Zeitwerten 

• Stille Reserven können erfolgswirksam, aber steueru nschädlich 
aufgedeckt werden

• Möglicherweise können hier die Effekte einer möglic hen Höherbewertung 
der Pensionsverpflichtung steuerunschädlich kompens iert werden

• Je nach Modellgestaltung kann die Grunderwerbsteuer  vermieden oder 
zumindest stark reduziert werden

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Bewertung wertpapiergebundener Zusagen

• Im Gegensatz zum RefE schließt der RegE die Bewertung von Passiva bei 
der Regelung zu Bewertungseinheiten aus

• Eigentlich sinnvoll wäre, eine Zusage, die sich an dem Wert eines 
tatsächlich im Unternehmens gehaltenen Wertpapiers orientiert, auch in 
Höhe des Werts der Wertpapiere zu bewerten. Wertänderungen wären 
dann zwangsläufig erfolgsneutral (dies entspricht dem realen 
Sachverhalt!)

• Nach dem Wortlaut des § 254 HGB-E entsteht eine Imparität von Aktiva 
und Passiva und dadurch ein „Scheinverlust“

• Beispiel: Es werden im Rahmen einer wertpapiergebundenen Zusage 
10.000 € für einen Dreißigjährigen angelegt und man erwartet eine 
Rendite von 6 %. Der Erfüllungsbetrag beträgt demnach 76.860 €. Bei 
einer Diskontierung dieses Betrags mit 4,7 % beträgt die Pensions-
rückstellung 15.400 €. Der Verlust beträgt in diesem Jahr 5.400 €, obwohl 
dieser Vorgang in der Realität erfolgsneutral ist.  

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage
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Vergleich BilMoG und IFRS/FAS

• Annäherung an internationale Bilanzierung?

• Wo steht denn die Internationale Rechnungslegung zur Zeit und wohin 
wird sie sich bewegen? Oder: Der Hase und der Igel…

• Abgesehen davon:

• Zinssatz: durchschnittlicher Marktzinssatz contra S tichtagszins

• Bewertungsmethode: frei wählbar contra PUC

• Versicherungsmathematische Abweichungen: Keine Glät tung!

• Überdeckung: Bilanzierungsverbot contra Pension Ass et als Aktivum

• Aber immerhin: Saldierung

•

4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage

Eher eigener Weg mit IFRS-Nuancen als Annäherung 
an IFRS-Standard
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4 Bilanzierung der unmittelbaren Pensionszusage

Vergleich Bewertungsverfahren
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€

Teilwert 6% ohne Trendberücksichtigung

Beispiel: Person männlich, Geburtsdatum 1.1.1978, E intritt 1.1.2008, Jahresgehalt bei Eintritt 10.000 €, 
AR=IR= 100%, WR=60%, PA 65, Gehaltstrend 2,5% p.a.,  Rententrend 1,75% p.a. , Prämientrend 2,5% p.a.
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Beibehaltung des Passivierungswahlrechts

• Fehlbetragsangabe wahlweise in Bilanz oder Anhang

• Berechnung auf der Basis der Bewertung nach § 253 Abs. 2 HGB-E

• Deutlicher Rückschritt gegenüber dem Referentenentwurf zumindest hinsichtlich 
der pauschal dotierten Unterstützungskasse, aber aus Sicht der Praxis zu begrüßen

• Betriebswirtschaftlich plausibler Bilanzausweis müsste auch mittelbare 
Verpflichtungen enthalten. Das dazugehörige Vermögen wäre evtl. Planvermögen 
i.S.d. § 246 HGB-E 

• Aufgrund der Bewertungsänderungen können jetzt Anhangangaben auch bei

- rückgedeckten Unterstützungskassen

- Pensionskassen

- Direktversicherungen

- Pensionsfonds

- erforderlich sein

5 Bilanzierung mittelbarer Pensionszusagen
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Bilanzierung von weiteren Verpflichtungen nach BilM oG

• BilMog gilt natürlich auch für Verpflichtungen aus

• Jubiläumsleistungen

• Altersteilzeit

• Wertguthaben

• Vorruhestand

• Bilanzielle Auswirkungen ergeben sich umso stärker, je stärker sich die 
bisherige handelsrechtliche Bewertung an der steuerlichen Bewertung 
orientiert hat

6 Weitere Verpflichtungen
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Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach BilMo G
• Keine wirkliche Annäherung an IFRS, aber ist dies auch tatsächlich 

erwünscht und hilfreich?

• Wichtig und richtig: Realistischere Bewertung in der handelsrechtlichen 
Bilanz und GuV

• Zinsfestlegung methodisch sicherlich umstritten, aber pragmatisch

• Verzicht auf weitere Glättungsregeln vernünftig, dürfte aber die allzu 
euphorische Nutzung der Saldierung zum Beispiel im Rahmen von CTA-
Modellen bremsen

• Verzicht auf steuerrechtliche Begleitung ist ein verpasster Einstieg in eine 
wirtschaftlich zutreffende, verursachungs- und periodengerechte 
Ertragsbesteuerung

• Verzicht auf eindeutigere Festlegungen bei den mittelbaren 
Verpflichtungen wird dem HGB zumindest international weiterhin als 
Qualitätsmangel ausgelegt werden

7 Fazit
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